
D ie Bundesregierung hat sich zum Ziel ge-
setzt, bis zum Jahr 2030 den Anteil erneuer-
barer Energien an der Stromversorgung auf 

80 % zu erhöhen. Dabei spielt der Ausbau der Wind-
energienutzung an Land eine zentrale Rolle. Die 
Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 
2023) legt dementsprechend deutlich angehobene 
Ausbaupfade für die Windenergie an Land fest. Vor-
gesehen sind Ausbauraten in Höhe von zehn Giga-
watt (GW) pro Jahr. Bis 2030 sollen Anlagen mit 
einer Leistung von insgesamt 115 GW, bis 2040 von 
insgesamt 160 GW installiert sein.

Um diese ambitionierten Ziele zu erreichen, 
müssen ausreichend Flächen für Windenergie an 
Land zur Verfügung stehen. Mittel- bis langfristig 
sind dafür 2 % der Bundesfläche nötig. Derzeit sind 
circa 0,8 % der Bundesfläche für Windenergie an 
Land ausgewiesen. Nur 0,5 % sind jedoch tatsächlich 
auch zur Produktion von Windenergie verfügbar.

ERSTMALS VERBINDLICHE FLÄCHENZIELE 
FÜR BUNDESLÄNDER

Das Wind-an-Land-Gesetz, welches Anfang Juli 
vom Bundestag verabschiedet wurde und Anfang 
2023 in Kraft treten soll, legt erstmals verbindliche 
Flächenziele für die Bundesländer fest. Demnach 
sollen bis 2027 insgesamt 1,4 % und bis 2032 die er-
forderlichen 2 % der Bundesfläche für Windenergie-
anlagen ausgewiesen sein. Die Flächenziele leiten 
sich von den EEG-Ausbauzielen ab. Die Fristen ge-
währleisten den notwendigen Vorlauf für die Ge-
nehmigung und den Bau der Windenergieanlagen. 
Dies dauert etwa drei bis vier Jahre. Wenn Anlagen 
ab dem Jahr 2030 Strom liefern sollen, müssen die 
Flächen also spätestens 2027 zur Verfügung stehen. 

Das im Wind-an-Land-Gesetz enthaltene 
Windflächenbedarfsgesetz (WindBG) legt 

MIT DEM WIND-AN-LAND-GESETZ SOLL DER 
WINDENERGIE-AUSBAU BESCHLEUNIGT WERDEN

WIND UNTER 
DIE FLÜGEL

AB 2023 SOLLEN VERBIND-
LICHE FLÄCHENZIELE FÜR 
DIE BUNDESLÄNDER GELTEN.

Das „Wind-an-
Land-Gesetz“ gilt 
als ein wichtiger 
Meilenstein für 
den Ausbau der 
Windenergie in 
Deutschland.

IN KÜRZE

sollen 1,4 % der Bundesfläche für 
Windenergieanlagen ausgewiesen sein.
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für jedes Bundesland individuelle Flächenziele fest. 
Die Zielverteilung berücksichtigt dabei die unter-
schiedlichen Voraussetzungen vor Ort für den Aus-
bau der Windenergie an Land, stellt jedoch auch 
sicher, dass jedes Bundesland einen angemesse-
nen Beitrag leistet.

Grundlage für den verwendeten Zielvertei-
lungsschlüssel ist eine umfangreiche Flächenpo-
tenzialstudie im Auftrag des BMWK (Link zur Studie: 

 www.bmwk.de/flaechenverfuegbarkeit). Im Er-
gebnis müssen alle Länder zwischen 1,8 % und 2,2 % 
der jeweiligen Landesflächen bis 2032 zur Verfü-
gung stellen. Die Stadtstaaten sollen bis zu diesem 
Zeitpunkt 0,25 % ihrer Landesflächen ausweisen. 
Die Gesetzgebung ermöglicht es den Ländern auch, 
per Staatsvertrag einen Teil ihrer Flächenziele an 
andere Länder zu übertragen. Um die Ziele umzu-
setzen, können die Länder entweder selbst Flächen 
ausweisen oder die Ziele verbindlich auf die nach-
geordneten Planungsebenen (regionale/kommu-
nale Planungsträger) herunterbrechen. Bis zum 
31.  Mai 2024 müssen die Länder erste Umset-
zungsschritte für die Bereitstellung der Flächen 
nachweisen. Ausgewiesene Windenergiegebiete 
in Raumordnungsplänen (grundsätzlich nur Vor-

WAS BREMST DEN AUSBAU DER WINDENERGIE 
AN LAND?
Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist inzwi-
schen eine Frage der nationalen Sicherheit. Er ist 
entscheidend, um die Abhängigkeit von fossilen 
Importen zu reduzieren und die Klimaschutzziele 
zu erreichen. Der Ausbau der Windenergie an Land, 
der noch vor 10 bis 15 Jahren eine deutsche Erfolgs-
geschichte war, ist zuletzt massiv ins Stocken gera-
ten. Zentrale Herausforderungen sind vor allem 
fehlende Flächen und zu lange, zu komplexe Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren. 

WIE KANN DAS WIND-AN-LAND-GESETZ 
HIER ABHILFE SCHAFFEN?
Mit dem Gesetz legt der Bund erstmals verbindliche 
Flächenziele für die Länder fest, um ausreichend Flä-
chenverfügbarkeit sicherzustellen. Gleichzeitig wird 
die Planung einfacher, schneller und rechtssicherer 
gestaltet. Das Gesetz ist Teil eines großen Legisla-
tivpaketes, das im Juli verabschiedet wurde und 
in dem weitere wichtige Maßnahmen verankert 
sind, um den Ausbau der Erneuerbaren voranzu-
treiben. Dazu gehören vor allem die Novellen des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2023) und 
des Bundesnaturschutzgesetzes.

WELCHE ROLLE SPIELEN DIE BUNDESLÄNDER 
MIT BLICK AUF DIE FLÄCHENZIELE?
Die Planung und Ausweisung von Flächen für den 
Bau von Windenergieanlagen an Land ist Aufgabe 
der Länder beziehungsweise der nachgeordneten 
Planungsträger, also der regionalen Planungsver-
bände oder der Kommunen. Das Wind-an-Land-
Gesetz gibt den Bundesländern zwar verbindliche 
Flächenziele vor, überlässt den Planungsträgern 
aber die Auswahl der konkreten Flächen. Die Zielver-
teilung lässt dabei ausreichend Raum für die not-
wendigen Abwägungsentscheidungen vor Ort. 

STEFAN WENZEL
PARLAMENTARISCHER STAATSSEKRETÄR 

IM BMWK

3 FR AGEN AN

PLANUNGSVERFAHREN 
W E R D E N   V E R E I N FAC H T, 
B E S C H L E U N IG T 
UND RECHTSSICHERER.
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ranggebiete) und Bauleitplänen werden auf die 
Flächenziele angerechnet. Flächen unterhalb von 
Einzelanlagen außerhalb ausgewiesener Flächen 
können ebenfalls berücksichtigt werden. 

NEUE SONDERREGELN IM BAUGESETZBUCH

Zur Integration der Flächenziele in das Planungs-
recht werden neue Sonderregelungen für die 
Windenergie an Land im Baugesetzbuch (BauGB) 
geschaffen: Zum einen wird dort eine Rechtsfol-
genregelung verankert. Werden die Flächenziele 
verfehlt, sind Windenergieanlagen demnach im 
gesamten Außenbereich privilegiert. Das heißt, die 
Anlagen sind dann auch außerhalb ausgewiesener 
Windenergiegebiete zulässig. Setzt das Land ins-
gesamt selbst die Flächenziele um, gilt dies im ge-
samten Landesgebiet. Hat das Land die Ziele her-
untergebrochen, tritt die Privilegierung nur in der 
betroffenen Region oder Kommune ein.

Zum anderen wird die Planung von Wind-
energiegebieten vereinfacht. Die Vorgabe klarer 
gesetzlicher Flächenziele löst die bisherigen kom-
plexen Vorgaben (sogenanntes Substanzgebot) und 
die daraus abgeleitete Planungsmethodik ab. Da-
durch wird die Planung vereinfacht, beschleunigt 
und rechtssicherer gestaltet.

WEITERHIN SPIELRÄUME FÜR 
DIE BUNDESLÄNDER

Darüber hinaus wird die sogenannte Länderöff-
nungsklausel im BauGB für Mindestabstände zwi-
schen Windenergieanlagen und Wohnbebauung 
mit den Flächenzielen verknüpft. Die Länderöff-
nungsklausel erlaubt es bislang den Bundeslän-
dern, Mindestabstände zur Wohnbebauung von bis 
zu 1.000 Metern festzulegen, in Bayern mit Blick 
auf eine frühere Regelung sogar noch mehr. Diese 
Länderöffnungsklausel wird nun neu konzipiert. 
Im Grundsatz dürfen die Bundesländer dabei wei-
ter über Mindestabstände entscheiden, müssen 
aber sicherstellen, dass sie die Flächenziele errei-
chen und so ihren Beitrag zum Ausbau der Wind-
energie leisten. Tun sie das nicht, werden die lan-
desspezifischen Abstandsregeln nicht angewandt. 
Zudem dürfen die Abstandsregelungen planerisch 
ausgewiesene Windenergiegebiete, die auf die Zie-
le angerechnet werden, nicht verkleinern. Diese 
Neukonzeption gibt den Ländern Spielraum bei 
der konkreten Ausgestaltung des Windenergie-
ausbaus, nimmt sie aber für das gemeinsame Ziel 
in die Pflicht. 

KATRIN HEER
Referat: Raumordnung, Flächen, Planung und 
 Genehmigung Windenergie an Land
 
schlaglichter@bmwk.bund.de

KONTAKT

Der Ausbau der 
Windenergie an 
Land ist ent-
scheidend, um 
die Klimaziele 
zu erreichen.

IN KÜRZE

DIE LÄNDERÖFFNUNGS- 
K L AU S E L  W I R D 
N E U    KO N Z I PI E RT. 

der Bundesfläche sollen bis 
2032 für Windenergie an Land 
ausgewiesen sein.
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